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Tarife 2026-2027 
gültig ab 01.01.2026, Stand 26.02.2026, Änderungen vorbehalten. 
 
Das Kinderhuus Gampiross ist ein gemeinnütziger Verein und vom Kanton Basel-Stadt als privater Kindergarten, 
Tagesbetreuung für Vorschulkinder ab 3 Jahren, familienergänzende schulexterne/vereinsinterne Tagesstruktur, und 
Tagesfereien-Betreuung anerkannt. Alle Angebote basieren auf gültigen Bewilligungen und aktuellen 
Leistungsverträgen mit dem Kanton Basel-Stadt. Wir halten uns an die organisatorischen und pädagogischen 
kantonalen Verordnungen, Richtlinien und Vorgaben und verstehen uns als Ergänzung zu den staatlichen Kindergärten 
und zu den öffentlichen Tagesstrukturen des Kantons Basel-Stadt. 
 
* 
 
Privat Vor-Kindergarten mit Tagesbetreuung (TBVKG)  

Einstiegsstufe ab 3 Jahren: Vorschulkinder sind am Morgen in den privaten Kindergarten und am Nachmittag in die 
familienergänzende Tagesstruktur (TS) integriert.  
 
Betreuungszeiten 
TBVKG: 08:30 – 12:00 Uhr (montags bis 14:00 Uhr) / Einlaufen 07:30-08:30 Uhr / Auslaufen bis 12:30 Uhr  
Mittagstisch: 12:00 – 14:00 Uhr 
Nachmittag 14:00 – 18:00 / oder bis 15:45 Uhr 
 
Elternbeiträge 
Der Elternbeitrag orientiert sich an den kantonalen Richtlinien für Kitas von Basel-Stadt. Der Vollkostenbeitrag beträgt 
bei 100% Betreuung CHF 2'199. Allfällige Beitragsreduktionen gemäss Einkommensverhältnissen der 
Erziehungsberechtigten werden separat geprüft. Wir erhalten keine kantonalen Betreuungsbeiträge; der Verein trägt 
die Kostendifferenz. 
 
Beitragsreduktionen 
Die Beitragsreduktion auf den Vollkostenbeitrag ist von den Eltern beim Kinderhuus Gampiross auf Basis der aktuellen 
Steuerunterlagen und ggf. aktueller Einkommensbelege zu beantragen. Bis zum Erhalt der Verfügung über 
Beitragsreduktionen fallen die vollen Kosten für die vereinbarte Betreuung an. Änderungen des Einkommens um mehr 
als 20% während des Jahres müssen gemeldet werden, damit die Beiträge auf Basis aktueller Einkommens- und 
Vermögensunterlagen angepasst werden können. Die Informationspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten. Die 
Beiträge werden mittels nachfolgender Steuerveranlagung im Wintersemester kontrolliert und ggf. auch rückwirkend 
angepasst. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.  
 
Anspruch auf Reduktion 
Der Anspruch auf Reduktionen beschränkt sich auf diejenigen Betreuungsprozente, welche ein gemeinsames 
Arbeitspensum beider Eltern von 100% übersteigen. Berechnungsbeispiel: Arbeitspensum Elternteil 1 = 40%, 
Arbeitspensum Elternteil 2= 100%, Total Pensum = 140%. Somit entsteht ein Anspruch auf reduzierte Betreuung bis 
maximal 40%. Wird das Kind zu 60% im Kinderhuus Gampiross betreut, kommen für 40% die reduzierten Beiträge zur 
Anwendung und für die darüber hinausgehenden 20% die nicht-reduzierten Elternbeiträge. Die Mindestbelegung 
damit reduzierte Beiträge überhaupt geltend gemacht werden können beträgt 40%. Wird das Kind weniger als 40%  im 
Kinderhuus Gampiross betreut, wird der Vollkostenpreis als Basis angewendet. 
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Die Reduktionen erfolgen gemäss folgender Tabelle: 
 

Massgebliches 
Einkommen  

Elternbeitrag  
100% Belegung  

Massgebliches 
Einkommen 

Elternbeitrag 
100% Belegung 

Massgebliches 
Einkommen 

Elternbeitrag 
100% Belegung 

30'000  
40'000 
50'000 
60'000 
62'500 
65'000 
67'500 
70'000 
72'500 
75'000 
77'500 
80’000 
82'500 
85'000 
87'500 
90'000 

375.00  
376.00 
378.00 
380.00 
385.00 
387.50 
396.00 
462.00 
478.50 
495.00 
511.50 
587.00 
605.35 
623.70 
642.05 
726.00 

92'500 
95'000 
97'500 

100'000 
102'500 
105’000 
107’500 
110'000 
112'500 
115'000 
117'500 
120'000 
122'500 
125'000 
127'500 
130'000 

746.15 
766.35 
786.50 
880.00 
902.00 
924.00 
946.00 

1049.00 
1072.85 
1096.70 
1120.50 
1232.00 
1257.65 
1283.35 
1309.00 
1430.00 

132'500 
135'000 
137'500 
140'000 
142'500 
145'000 
147'500 
150'000 
152'500 
155'000 
157'500 
160'000 
162'500 
165'000 
167'500 
170'000 

1457.50 
1485.00 
1515.00 
1643.00 
1672.35 
1701.70 
1731.00 
1870.00 
1901.15 
1932.35 
1963.50 
2119.00 
2152.10 
2185.20 
2185.20 
2199.00 

 
 
Mindestbelegung 
Belegungen als Module von Montag bis Freitag buchbar. Die Mindestbelegung beträgt drei Vormittage (30%). 
Vormittag und Nachmittag je 10%, Mittagstisch 4%, ganzer Tag 20%. Ausnahmen auf Anfrage. Modul-Anpassungen 
sind mit Frist ggf. möglich. 
 
Ferienbetreuung 
Der Private Vor-Kindergarten mit ergänzender Tagesbetreuung (TBVKG) stützt sich auf die kantonalen 38 
Schulwochen. Das Kinderhuus Gampiross bietet vom Verein festgelegte Ferienbetreuung an. Die Kinder im Vor-
Kindergarten sind Teil des kantonalen Tagesbetreuungsangebots. Somit entstehen für die Eltern im Umfang der 
vereinbarten monatlichen Betreuung keine zusätzlichen Kosten für die Ferienbetreuung. Die Buchung erfolgt mit 
separatem Anmeldeverfahren und ist tageweise buchbar. 
 
* 
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Privater Kindergarten (KG)  

Für Kinder im Kindergarten-Obligatorium.  
 
Betreuungszeiten 
KG: 08:30–12:00 Uhr (montags bis 14:00 Uhr) / Einlaufen 07:30-08:30 Uhr / Auslaufen bis 12:30 Uhr 
 
Elternbeiträge 
Der Elternbeitrag für den privaten Kindergarten (KG) beträgt CHF 1‘135 pro Monat. Allfällige 
Beitragsreduktionen gemäss Einkommensverhältnissen der Erziehungsberechtigten werden separat geprüft. Wir 
erhalten keine kantonalen Betreuungsbeiträge; der Verein trägt die Kostendifferenz. 
 
Beitragsreduktionen 
Die Beitragsreduktion auf den Vollkostenpreis ist von den Eltern beim Kinderhuus Gampiross auf Basis der aktuellen 
Steuerunterlagen und ggf. aktueller Einkommensbelege zu beantragen. Bis zum Erhalt der Verfügung über 
Beitragsreduktionen fallen die vollen Kosten für die vereinbarte Betreuung an. Änderungen des Einkommens um mehr 
als 20% während des Jahres müssen gemeldet werden, damit die Beiträge auf Basis aktueller Einkommens- und 
Vermögensunterlagen angepasst werden können. Die Informationspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten. Die 
Beiträge werden mittels nachfolgender Steuerveranlagung im Wintersemester kontrolliert und ggf. auch rückwirkend 
angepasst. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. 
 
Die Beitragsreduktion erfolgt gemäss folgender Tabelle:  
 

Massgebliches Einkommen pro Jahr  Elternbeiträge pro Monat Jahresbeitrag 

bis       63'000 CHF 525 CHF 6'300 CHF 

ab        63'000 CHF 10% des massgeblichen Einkommens  
                             bis     136'020 CHF  

ab     136'020 CHF 1'135 CHF 13'620 CHF 

 
 
* 
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Familienergänzende schulexterne und private/vereinsinterne Tagesstruktur (TS) 

Kinder ab Kindergartenalter bis 4. Primarstufe. 
 
Betreuungszeiten 
Mittagstisch: 12:00 – 14:00 Uhr 
Nachmittag I: 14:00 – 15:45 Uhr 
Nachmittag II: 15:45 – 18:00 Uhr 
 
Elternbeiträge 
Die Tarife der schulexternen Tagesstrukturen werden vom Kanton subventioniert.  
Der Elternbeitrag für die Tagesstruktur (TS) richtet sich nach den kantonalen Tarifen des Kanton Basel-Stadt.  
Die Tarifberechnung für die Module gilt pro Monat.  
Mittagstisch: CHF 50.60  
Nachmittag I: CHF 33.35 
Nachmittag II: CHF 42.85 
 
Beitragsreduktionen 
Für schulexterne Kinder ist eine Reduktion der Elternbeiträge gemäss der Prämienverbilligung der 
Krankenversicherung (KKPV) möglich. Bis zum Erhalt der KKPV-Bescheinigung fallen die vollen Kosten für die 
vereinbarte Betreuung an. Es gelten folgende Elternbeiträge: 
 

Modulpreis 
CHF 

Reduktion 
KKPV 

Mittagsmodul Nachmittag I Nachmittag II 

Tarif Kanton pro Modul  14.65 9.65 12.40 

Beitrag pro Monat* 0% 50.60 33.35 42.85 
19-22 8% 46.55  30.68  39.42  
16-18 16% 42.50  28.01  35.99  
13-15 24% 38.46  25.35  32.57  
10-12 32% 34.41  22.68  29.14  

7-9 40% 30.36  20.01  25.71  
4-6 50% 25.30  16.68  21.43  
1-3 60% 20.24  13.34  17.14  

Sozialhilfe/IV 60% 20.24  13.34  17.14  
* Der Modulpreis pro Monat berechnet sich aus Modulpreis des Kantons Basel-Stadt für 38 Schulwochen durch 11 
Monate. 
 
Für Kinder aus dem privaten Vor-Kindergarten (TBVKG) können keine Beitragreduktionen gemäss KKPV gewährt 
werden, da wir für deren Betreuung keine kantonalen Subventionsbeiträge erhalten.  
 
Mindestbelegung 
Belegungen sind als Module von Montag bis Freitag buchbar. Die Mindestbelegung beträgt 4 Module. Mittagsmodule 
vorzugsweise kombiniert mit Nachmittagsmodulen, Ausnahmen auf Anfrage. Der Mittwochnachmittag ist nur von 
14.00 bis 18.00 Uhr buchbar (beide Module Nachmittag I und II). Modulanpassungen sind mit Frist ggf. möglich. 
 
* 
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Tagesferien 

Kinder ab Kindergartenalter bis 4. Primarstufe. 
 
Betreuungszeiten 
Tagesbetreuung: 09:00 – 17:00 Uhr / Einlaufen 08:00-09:00 Uhr / Auslaufen bis 18:00 Uhr  
 
Elternbeiträge 
Der Elternbeitrag ohne Reduktionen richtet sich nach den kantonalen Tarifen von Basel-Stadt. Die Tarife für die 
schulexternen Tagesferien sind vom Kanton subventioniert. Für schulexterne Kinder und Kinder aus dem privaten 
Kindergarten (KG): CHF 200 pro Woche / CHF 160 falls Tagesferien 4 Tage / CHF 120 falls Tagesferien 3 Tage. 
Ausserkantonale Kinder können bei freien Plätzen teilnehmen, es werden keine Reduktionen gewährt. Für Kinder aus 
dem TBVKG: Inklusive gemäss der vereinbarten monatlichen Betreuung. Zusätzliche Betreuung CHF 100 pro Tag. 
 
Beitragsreduktionen 
Für schulexterne Kinder und Kinder aus dem privaten Kindergarten (KG) ist eine zusätzliche Reduktion der 
Elternbeiträge gemäss der Prämienverbilligung der Krankenversicherung (KKPV) möglich. Bis zum Erhalt der KKPV-
Bescheinigung fallen die vollen Kosten für die vereinbarte Betreuung an. Es gelten folgende Reduktionen für die  
Elternbeiträge: 
 

KK Prämienstufe Reduktion 
KKPV 

normal 0% 
19-22 8% 
16-18 16% 
13-15 24% 
10-12 32% 

7-9 40% 
4-6 50% 
1-3 60% 

Sozialhilfe/IV 60% 
 
 
Mindestbelegung 
Schulexterne Kinder und Kinder aus dem privaten Kindergarten (KG): Ganzes Angebot der Tagesferien als 
Wochenpaket. Je nach Ferienwoche umfasst dieses 3-5 Betreuungstage. Eine tageweise Buchung ist nicht möglich. 
Kinder aus privatem Vor-Kindergarten (TBVKG) können das Angebot tageweise buchen, ohne Mindestbelegung.  
 
* 
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Sonstige Kosten und Rabatte 

§ Vereinsmitgliedschaft: CHF 50 pro Familie pro Schuljahr 
§ Raumpflege: CHF 15 pro Kind pro Monat  
§ Materialbeitrag (nur bei der Tagesstruktur): CHF 5 Materialbeitrag pro Kind pro Monat 
§ Geschwisterrabatt: Für Familien mit 2 Kindern im privaten Angebot (TBVKG/KG) erhält das Kind, welches den 

privaten Kindergarten (KG) besucht, einen Rabatt von 25% auf den Elternbeitrag auf den privaten Kindergarten 
(KG). Der Minimalbeitrag von CHF 525 darf dabei nicht unterschritten werden. Die private familienergänzende 
Tagesstruktur (TS) ist hiervon ausgenommen.  

 
* 
 
Allgemeine Bedingungen 

§ TBVKG und KG: Die Elternbeiträge des privaten Kindergartens (KG) und der Tagesbetreuung ab 3 Jahren (TBVKG) 
sind durchgehend 12 Monate von August bis einschliesslich Juli zu entrichten, bzw. ab Eintrittsmonat. 

§ TS: Die Beitragszahlungen für familienergänzende Tagesstruktur (TS) sind durchgehend 11 Monate von August bis 
einschliesslich Juni zu entrichten, bzw. ab Eintrittsmonat. 

§ TF: Die Elternbeiträge sind bis spätestens 4 Wochen vor Beginn zu überweisen. Stornierungsbedingungen: ab 4 
Wochen vor Beginn 50%, ab 2 Wochen 100%. 

§ Zahlung: Monatliche Überweisung vom 1. bis spätestens 5. des Monats (vor Feiertagen), an Kinderhuus Gampiross, 
IBAN CH84 0077 0016 0535 0671 1, Basler Kantonalbank. 

§ Verpasste Betreuungszeiten werden nicht rückvergütet. Während der Betreuungszeit werden die Kinder 
verbindlich betreut. Zusätzlich gebuchte Betreuungen werden separat abgerechnet. 

§ Kündigungsfrist: 3 Monate zum Monatsende (ausgenommen auf den 30. Juni). Der erste Monat gilt als beidseitige 
Probezeit. 

§ Vereinsmitgliedschaft, Teilnahme an GV und Putztag obligatorisch. 
§ Das Kinderhuus Gampiross ist während 8 Wochen pro Kalenderjahr geschlossen. Diese Betriebsferien werden vom 

Verein festgelegt. 
§ Tarifänderungen bleiben vorbehalten. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


